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St. Gallen, 4. Februar 2021 

 

Andreas Fässler 
Direktwahl 071 282 29 29 
info@ahv-gewerbe.ch 

EO-Corona Erwerbsersatzentschädigung: Onlineformulare und Corona-Erwerbsersatz infolge Quaran-

täne 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wie wir Ihnen bereits mit unserem Kompakt vom 20.01.2021 mitgeteilt haben, sind besonders gefährdete Per-

sonen, die nicht in der Lage sind, ihre Arbeitsverpflichtungen von zu Hause aus zu erfüllen und denen kein ange-

messener Schutz am Arbeitsplatz garantiert werden kann, anspruchsberechtigt auf Corona-Erwerbsersatzent-

schädigung. Die Entschädigung kann frühestens ab 18.01.2021 geltend gemacht werden und dauert höchstens 

bis 28.02.2021. Der Antrag muss nur einmal für die gesamte Dauer eingereicht werden und die Auszahlung der 

Entschädigung erfolgt nachschüssig. 

Auf unserer Website sind ab sofort alle Onlineformularen mit dem neuen Grund „Entschädigung für besonders 

gefährdete Personen“ freigeschaltet. 

Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 27.01.2021 eine  

Änderung in der Quarantäneregel beschlossen. Die bisherige Regelung der Kontaktquarantäne ist durch eine 

Test- und Freigabestrategie ergänzt worden. Gemäss der bis anhin geltenden Regelung musste sich eine Per-

son ab dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person in eine 10-tägige Quarantäne begeben. Neu kann die 

Quarantäne mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde vorzeitig beendet werden, wenn die be-

troffene Person ab dem 7. Tag einen Antigen-Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse (PCR-Test) 

durchführt und das Resultat negativ ist. 

Aufgrund dieser Änderung wurde das Kreisschreiben über die Entschädigung bei Massnahmen zur Bekämp-

fung des Coronavirus – Corona-Erwerbsersatz angepasst. Neu wird der Corona-Erwerbersatz infolge Quaran-

täne in allen Fällen auf maximal 7 statt wie bisher 10 Taggelder begrenzt sein. Diese Änderung gilt ab dem 

08.02.2021. Die angepasste Version des Merkblattes 6.13 wird Anfang nächster Woche aufgeschaltet werden.  
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